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Im Anschluß an das SGB N geht der Autor sehr 
kurz auf das Recht der gesetzlichen Krankenversiche­
rung (SGB V) ein. Es folgt eine Kurzkommentierung 
der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB V1), wo­
bei insbesondere § 42 SGB V1 für den Bereich der 
Teilzeitarbeit interessant ist, weil er die Voll- bzw. 
Teilrente regelt. Mit der Teilrente soll den Versicher­
ten zwar der Übergang zur Vollrente erleichtert wer­
den, gleichzeitig sind die „Teilrentnerlnnen" für die 
Rentenversicherung aber auch billiger. 

Mit der Bearbeitung des SGB XI, das die Soziale 
Pflegeversicherung beinhaltet und erst im Mai 1994 
eingeführt wurde, trifft der Autor auf einen Bereich 
klassischer, traditioneller Frauenarbeit - die Pflege 
von pflegebedürftigen Angehörigen in häuslicher 
Umgebung. Die Kritik des Autors gilt hier der Her­
ausnahme der Pflegepersonen aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung, was die Vermutung nahelegt, 
daß der Gesetzgeber wie selbstverständlich davon 
ausgegangen ist, daß für Pflegepersonen eine Famili­
enmitversicherung nach§ 10 SGB V besteht (Ehe­
gatten oder Kinder). Das bedeutet, daß pflegende 
nichteheliche Lebenspartnerlnnen hiervon nicht er­
faßt werden. 

Am Ende widmet sich der Autor noch sehr kurz 
dem Altersteilzeitgesetz von Juli 1996, das älteren 
Arbeitnehmerlnnen mit Vollendung des 55. Lebens­
jahres den Übergang vom Berufsleben in die Alters­
rente ermöglichen und den Arbeitsmarkt entlasten 
helfen soll. 

Den Schluß des Kommentars bildet schließlich 
ein umfangreicher Anhang, der die Europäische Rah­
menvereinbarung über Teilzeitarbeit von Juni 1997, 
das Gesetz zur Reform des öffentlichen Dienstrechts 
von Februar 1997 sowie verschiedene Tarifverträge 
über Teilzeitarbeit enthält. 

Der Kommentar fällt durch seine kurze, aber 
prägnante Bearbeitung der teilzeitrelevanten Vor­
schriften verschiedenster Gesetze auf. An manchen 
Stellen wäre sicherlich eine vertiefte Kommentierung 
schön gewesen, so z.B. zu § 61 la BGB, was jedoch 
die frauenperspektivische Sicht insbesondere auf das 
Europäische Recht, das Verfassungsrecht und das 
Arbeitsrecht nicht schmälert. Leider drückt sich diese 
Sichtweise der Autoren auf die Teilzeitarbeit als ein 
frauenspezifisches Problem nicht durch die Wort­
wahl aus: Angesichts der Tatsache, daß immer noch 
über 90 % der Teilzeitarbeicsplätze von Frauen wahr­
genommen werden, wäre es durchaus angemessen 
gewesen, von Teilzeitarbeitnehmer Innen anstelle von 
Teilzeitbeschäftigten zu sprechen. 

Für Praktikerlnnen ist durch den vorliegenden 
Kommentar jedoch in jeder Hinsicht ein erster Ein­
stieg in das Problemfeld der Teilzeitarbeit gewährlei­
stet. 

Bettina Graue, Bremen 

Richtlinie 97/81/EG des Rates 
vom 15. Dezember 1997 

STREIT2 / 99 

zu der von UNI CE, CEEP und EGB 
geschlossenen Rahmenvereinigung über 
Teilzeitarbeit 

Der Rat der Europäischen Union -
gestützt auf das Abkommen über die Sozialpoli­

tik, das dem Protokoll (Nr. 14) über die Sozialpolitik 
im Anhang zum Vertrag zur Gründung der Europäi­
schen Gemeinschaft beigefügt ist, insbesondere auf 
Artikel 4 Absatz 2, 
auf Vorschlag der Kommission, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
(1) Auf der Grundlage des Protokolls (Nr. 14) über 

die Sozialpolitik haben die Mitgliedstaaten mit 
Ausnahme des Vereinigten Königreichs Großbri­
tannien und Nordirland (im folgenden als ,,Mit­
gliedstaaten" bezeichnet) in dem Wunsch, auf 
dem von der Sozialcharta von 1989 vorgezeich­
neten Weg weiterzugehen, ein Abkommen über 
die Sozialpolitik geschlossen. 

(2) Die Sozialpartner können entsprechend Artikel 
4 Absatz 2 des Abkommens über die Sozialpolitik 
gemeinsam beantragen, daß die auf Gemein­
schaftsebene geschlossenen Vereinbarungen 
durch einen Beschluß des Rates aufVorschlag der 
Kommission durchgeführt werden. 

(3) Nummer 7 der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer sieht unter ande­
rem folgendes vor: ,,Die Verwirklichung des Bin­
nenmarktes muß zu einer Verbesserung der Le­
bens- und Arbeitsbedingungen der Arbeitneh­
mer in der Europäischen Gemeinschaft führen. 
Dieser Prozeß erfolgt durch eine Angleichung 
dieser Bedingungen auf dem Wege des Fort­
schritts und betrifft namentlich andere Arbeits­
formen als das unbefristete Arbeitsverhältnis, wie 
das befristete Arbeitsverhältnis, Teilzeitarbeit, 
Leiharbeit und Saisonarbeit". 

(4) Der Rat hat weder zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie über bestimmte Arbeitsverhältnisse im 
Hinblick auf Wettbewerbsverzerrungen I in der 
geänderten Fassung2 noch zu dem Vorschlag für 
eine Richtlinie über bestimmte Arbeitsverhält­
nisse hinsichtlich der Arbeitsbedingungen 3 einen 
Beschluß gefaßt. 

(5) Entsprechend den Schlußfolgerungen des Euro­
päischen Rates von Essen sind Maßnahmen zur 
Förderung der Beschäftigung und Chancen­
gleichheit zwischen Frauen und Männern sowie 

1 ABI. C 224 V. 8.9.1990, S. 6. 
2 ABI. C 305 V. 5.12.1990, s. 8. 
3 ABI. C 224 V. 8.9.1990, s. 4. 
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